
1.Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskprr~s~onftenz.. 20~Oktober 1948. 

Verhinderung der Tätigkeit eines Arbeiterturnvereines. 

A n fra g e b e a n t w 0 r tun g. 

Auf die Anfrage der Abg&A .p .p e 1 und Genossen vom 7.7.1948, 

betreffend die Verhinderung der Tätigkeit eines Arbeiterturnvereines 

durch die Leitung der Volksschule in Paudor!, gibt Bundesminister fUr 

Unterrioht Dr.H u rd e s aus einem von, ihm ~ingeholten, Berichte des 

Landesschulrates f1lr Ni.ederösterreioh bekannt: 

"Im Jahre l.946.wurde in einer Ortsschulratsitzung der Gemeinde 
Pnudorf, Bezirk Krems aod.Donau, zwischen dem Vertreter der Schule und den· 

einzelnen Parteien eine mündliche Vereinbarung getroffen, von e. iner Heran­
ziehung der Schuljugend zu Verbänden und ausserschulischen Organisationen 

" 

Abstand zu nehmen. Diese Vereinbarung wurde auen bis zum Juni 1948 von 

äLlenSeiten strikte einmeha1ten. Mltte Juni 1948 begann der Arbeite~­

turnvereinPaudorf o.hne 'vorherige Aufkündigung der getroffenen.Vereinba­

rungin den Häusern Mitglieder unter der Schuljugend zu werben. 

Diese Handlungsweise kam dann deshalb in einer Lehrerkonferenz 

zur Spruche, weil sich einige Mütter an den.Le.iter ~er Schule PaudoI:f Um 
Rat wandt~n. Daraufhin wurde in der a.m 30 .. 6.1948 abgehaltenen Lokallehrer ... 

konferenz einstimmig beschlossen~ schriftlich mit der Bitte an den 

Arbeiterturnverein Pa\!dort herenzu.trcten, 'von einer Betätigung und An .. 

Rerbung von Schulkindern auch. weiterhin abzusehen, um die bisher bestandene 

Einheit beibehalten zu können. 
Inzwischen hat.der Arbeiterturuverein bereits das Turnen mit 

Scthullt1ndern aufgenommen. Von der Schullei tung wurden gegen das Kinder­

tunlen keine' Schwierigkeiten gemacht; dass sich die Schulleitung Paudort 

dagegen gewandt hätte, ist somit nicht riohtig",> Diese Angelegenheit sollte 

von allem Anfang anvlfcr Scbu11eitungunddem gesamten Lehrkörper örtlioh 

im guten E-invernehmen gelöst werden. 
-Ausserdem konnte festgestellt werden, dass die Leitung des 

(Kinderturnens des Arbeiterturnvereines izi den Händen eines bela.steten 

Nationalsozialisten namens Gustav Ziegler, eines entlassenen ~ttel­

sohullehrers, liegt. Nach den Erhebungen bei der Registrierungsbehörde 

war Ziegler SS-Scharführer 1933 bis 1936, SA-Truppführer von 1936 bis 1938, 

HJ-Referent seit 1939 und ist alS solcher als"belastet n eingestuft. 
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Dieser Umstand wurde der Eezirkshauptmannschntt xtems als Vereins8ufsichts­

beh6rde behufs allf"cUl1gcl' wci terer Veramsung zur Kennt.nis gebracht .. " 

Das Vorgehen der Sohulleitung in Paudorf' steht-socit in Überein­

stimmung mit den Bestiomungen des § 78 der Schul- und Unterrichtsordnung 
f'llr allgeJ::1eine Volkssohulen und :f'U.r Hauptschulen vom 29.September 1905, 

RGBl.Nr~l59, weloher lautet: 

.. § 78. Den Schulkindern ist es verboten, Vereinen o.ls Mitglieder 

anzugeh8ren oder Vereine unter sich zu bilden, Abzeiohen weloher Art i~r 

zu tragen und sich an Vorcinsversanmlungen, 6ffentlichcn. Zusam::wnkünften oder 

AufZügen ohne ßewilligung des Schulleiters zu beteiligen. 

AusflUge und Aufzüge zu deoon~trativen ZweQken dürfen mit Schulkindern 

nicht veranstaltet werden. 

Schulkindern ist es ferner nioht erlaubt, unter sich Geldvammlungen 

zu welchetl Zweok il:ll!1er einzuleiten." 
Das BundesIlinisteriur.t für Unterricht sieht sohinbei voller Wahrung 

des vcrfo.ssungsreoh.tlichen Grundsatzes der freien Vereinsbildung 

und -tätigkeit, welcher sich naturgeQäss nur auf handlungsfähige Stantsbürger, 

nicht aber auf schulpfl~chtige Kinder beziehen kann, weder Veranlassung nooh 

eine rechtliohe Mö gliehkei t,den nnohgeordnetcn Schulbeh8rdel1 und Schulleitun­

gen die Weisung zu erteilen, schulpfliChtigen ~ndern die Mitgliedschaft zu 
Vereinen zu gestatten. 

-.- ........ ... 
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